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[1657 ] A
NOTIZEN [VOM ZUGER STADT- UND AMTSRAT BEAT II . ZURLAUBEN IN ZU¬

SAMMENHANG MIT DEN FRIEDENSVERHANDLUNGENNACH DEM 1.
VILLMERGERKRIEG]

"Zum Rechten -ist zwähr gesezt das Jenige warzuo uns die 5 Cath . orth der fri-

denschluss Jns Recht zuo sezen Verbindt , diewyl aber derselbige ustrukhenlich

die Pundt und Landtsfriden [ von 1531J Vorbehaltet , so khan und soll der cla-

re und undisputierliche Jnhalt deselbigen nit compromitiert syn : wye dan auch

nit compromitiert werden . Und ist disere entliehe erkhlärung mit guotbefinden

der beeden Catholischen Sätzen [Simon Petermann Meyer,  von Freiburg,

und Franz H a f f n e r , von Solothurn ] von uns geben worden.

Das mehr ist gantz nit compromitiert worden , wyl es der fridenschluss , Landts¬

friden Vertrag etc . reserviert.

Ettliche Puncten die vilicht mehrere erluterung oder Verglychung erforde-

rend [ : ]

Kirchenbuw : Abcurung der Pfruondt oder Khilchengüetem [ in den Gemeinen Herr¬

schaften ] , so Jn 3 undt 4 Articul anzogen sindt.

Jtem Jm ersten Articul des Wettsteinischen [=Johann Rudolf Wettsteins]
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Spruchs sindt anzogen volgende Sachen : Kinderlehr zehalten , Lychpredigen , des

glüts gebruch , die hinderlassne Khinder zebevogten , Khindertauffs halber , be-

grebtnus untauffter Khinder , Uffstekhung der Crützeren , Hochzythalten zu son¬

derbaren Zyten.

Umb solche Puncten die vilicht erortems oder Verglichens gemanglet , wäre das

Anerpieten das von uns den Regierenden Orthen selbs solches beschächen möge.
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Deshalber nichts zum rechten gesezt worden " .

1 ) Damit ist wohl der Rechtsspruch vom 30 . Januar 1657 , der vom Basler Schieds¬
richter Wettstein zusammen mit Johann Rechsteiner,  dem Schieds¬
richter von Appenzell Ausserrhoden , ausgearbeitet wurde , gemeint , s . EA
VI 1 , 1801 Anhang X 1.

2 ) Seite 634 enthält Notizen in gleichem Zusammenhang , die jedoch alle durch-



gestrichen sind und nichts Neues bieten.

AH 80 , 634 - 635
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